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Arbeitsgericht Stuttgart 
Aktenzeichen: 4 Ca 6774/19 

Ückspracile 

(Bitte bei allen Schreiben angeben!) 
DGB Rechtsschutz GmbH�

Bi.iro Göppingen 

Erledigt 

Im Namen des Volkes 

Urteil 

In der Rechtssache 

 

- Kläg. -

2 7. FEB. 2020 

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH Büro Göppingen 
Poststr. ·14 A, 73033 Göppingen 

gegen 

- Bekl. -

Proz.-Bev.: 

hat das Arbeitsgericht Stuttgart - 4. Kammer - durch den Richter am Arbeitsgericht , d. 
ehrenamtlichen Richter  und d. ehrenamtlichen Richter  auf die mündliche Verhandlung vom 
12.02.2020

für Recht erkannt: 

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der
Beklagten vom 23.10.2019 nicht beendet werden wird.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Kündigungsschutzverfahrens als Zustellerin weiterzubeschäftigen.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

4. D13r Streitwert wird auf 13.964,00 EUR festgesetzt.

5. Die Berufung wird nicht gesondert zugelassen.



Urteil vom 17.02.2020, 4 Ca 6774/19 

- 2 -

Tatbestand 

Die Parteien streiten um die Wirksamkeit einer krankheitsbedingten Kündigung. 

Die am  geborene, ledige und zwei Kindern zum Unterhalt verpflichtete Klägerin ist seit dern 

19.01.1999 bei der Beklagten als Postzustellerin beschäftigt. Zuletzt bezog sie ein 

durchschnittliches monatliches Bruttoentgelt von 3.49·I,oo EUR. Die Beklagte beschäftigt in 

dem Betrieb, in dem die Klägerin eingesetzt ist, regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer. 

In den ,Jahren 2016 bis einschließlich Oktober 2019 war die Klägerin an knapp 450 

Arbeitstai�en in 21 Krankheitszeiträumen arbeitsunfähig erkrankt (vgl. die Aufstellung BI. 28 der 

Akte). Der Beklagten entstanden hierdurch Entgeltfortzahlungskosten in Höhe von knapp 

38.000,00 EUR (siehe BI. 30 der Akte). 

Mit der Klägerin wurden in den Jahren 2016 bis 2019 SEM-Gespräche am 22.04.2016, 

06.10.20-16, 10.11.2016, 01.03.2018 und 01.04.2019 geführt. 

Bereits im SEM-Gespräch am 22.04.2016 war vereinbart worden, dass die Klägerin nach einer 

Wiedereingliederung in einem Zustellbezirk mit einem E-Trike eingesetzt wird. Auch in der 

darauffol�Jenden postbetriebsärztlichen Untersuchung am 01.06.2016 wurde festgestellt, dass 

aus arbeitsmedizinischer Sicht der Einsatz in einem Fahrradbezirk mit einem E-Trike 

empfehlenswert sei. In der Folgezeit konnte der Klägerin jedoch kein E-Trike zur Verfügung 

gestellt werden. 

Eine weitere postbetriebsärztliche Untersuchung erfolgte am 08.05.2018. Die Empfehlung des 

Postbetriebsarztes lautete: Die Eignung in der Fuß- und Fahrradzustellung sei gegeben. Die Art 

des Fahrrades sei individuell zu entscheiden, da die Klägerin sowohl E-Trike als auch E-Bike 

geeigneit sei. Gegen die Verbundzustellung bestünden Bedenken, weil die Klägerin damit an 

ihre körpHrlichen Leistungsgrenzen käme. 

Im Protokoll des letzten SEM-Gesprächs am 01.04.2019 ist u.a. Folgendes festgehalten: 

„Frau  wurde aufgrund des letzten Gesprächs überwiegend im Bmirk 
62 eingesetzt, in dem sie auch unbedingt bleiben möchte. 
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Vor zwei Wochen wurde in ihrem Bezirk das neue Arbeitszeitmodel/ 
eingeführt, was zu Entlastung führt. 

Bei Frau  stehen jetzt aktuell zwei OPs an. Nach 
Arbeitsaufnahme nach diesen OPs erwarten wir eine deutliche 
Reduzierung der Ausfallzeiten (Test für 6 Monate, ob neues 
Arbeitszeitmodell Verbesserung bringt). Wenn keine deutliche 
Besserung eintritt wird Frau  in einen Briefzustellbezirk mit EBike oder 
E-Trike umgesetzt. Sie wird dafür dann in einen anderen ZSP 
umgesetzt." 

Nach dern SEM-Gespräch am 01.04.2019 war die Klägerin bis zum 19.10.2019 an insgesamt 

84 Arbeitstagen arbeitsunfähig erkrankt. Die Erkrankungen im Jahr 2019 betrafen (größtenteils) 

die Körperbereiche Füße, Knöchel sowie Knie. 

Der im Betrieb der Beklagten gebildete Betriebsrat wurde mit Anhörungsschreiben der 

Beklagten vom 16.10.2019 über die Erkrankungssituation der Klägerin und die beabsichtigte 

ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses informiert. In dem Anhörungsschreiben heißt es 

(BI. 39 der Akte): 

,,Familienstand: ledig, unterhaltsberechtigte Kinder: ein" 

In den von der Beklagten der Klägerin übersandten Lohnabrechnungen ist unter anderem 

folgender Lohnposten aufgeführt (vgl. die Abrechnung 10/2019, BI. 90 der Akte): 

„Besitzstand LohnNergüt. darin berücksichtigt Sozialzuschlag für 2 

Kinder" 

Der Betriebsrat widersprach der Kündigung mit Schreiben vom 21.10.2019. Das 

Widerspruchsschreiben lautet auszugsweise wie folgt (BI. 43 der Akte): 

„Die Vereinbarung des letzten BEM-Gesprächs, Einsatz mit E-Bike oder 

E-Trike, wurde von der Einsatzstelle nicht umgesetzt."

Das Arbeitsw�rhältnis wurde von der Beklagten mit Schreiben vom 23.10.2019, das der 

Klägerin am 24.10.2019 zugestellt worden ist, zum 30.04.2020 ordentlich gekündigt. 

Die KWgerin hat die Ansicht vertreten, die Kündigung sei bereits aufgrund fehlerhafter 

Betriebsratsanhörung unwirksam. Mit Blick auf die SEM-Verfahren bestünden zudem 
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Rechtsmittelbelehrung 

1. Gegen dieses Urteil kann d. Bekl. Berufung einlegen.
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Wird das Urteil nicht in dem Umfang angefochten, in dem d. Bekl. unterlegen ist, hängt die
ZuWssigkHit der Berufung davon ab, dass der Wert des Beschwerdegegenstandes
600,00 EUR übersteigt oder der Beschwerdegegenstand das Bestehen, das Nichtbestehen
oder die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses betrifft.

Die Einlegung der Berufung hat binnen eines Monats nach Zustellung dieses Urteils
schriftlich oder mittels elektronischen Dokuments nach § 46c ArbGG beim
LandHsarbeitsgericht Baden-Württemberg, Börsenstr. 6, 70174 Stuttgart zu erfolgen. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird,
sowie die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde, enthalten. Die
Berufung ist, sofern nicht bereits in der Berufungsschrift erfolgt, binnen zwei Monaten nach
Zustellung dieses Urteils schriftlich gegenüber dem Landesarbeitsgericht zu begründen.

Der Berufungskläger muss sich vor dem Landesarbeitsgericht durch einen bei einem
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, insbesondere muss die
Berufungsschrift von einem solchen unterzeichnet oder bei Einreichung mittels
elektronischen Dokuments nach § 46c ArbGG autorisiert sein.

An :,einei Stelle kann auch ein Vertreter eines Verbandes (Gewerkschaften,
Arb13itgebervereinigungen) oder eines Spitzenverbandes (Zusammenschlüsse solcher
Verb21nde) treten, sofern er kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt und die
Partei Mitglied des Verbandes oder Spitzenverbandes ist. An die Stelle der vorgenannten
Vertreter können auch Angestellte einer juristischen Person, deren Anteile sämtlich im
wirtschaftlichen Eigentum einer dieser Organisationen stehen, treten, sofern die juristische
Pemon ausschließlich die Rechtsberatung der Verbandsmitglieder entsprechend deren
Satzung durchführt und der Verband für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. Ist die
Partei Mit!Jlied eines Verbandes oder Spitzenverbandes, kann sie sich auch durch einen
Ver1rnter eines anderen Verbandes oder Angestellten einer der oben genannten juristischen
Personen mit vergleichbarer Ausrichtung vertreten lassen.

Mit der Berufungsschrift soll das bei elektronischer Übermittlung erhaltene Original,
ansonsten eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils
vorgelegt werden. Die Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts bittet, Schriftsätze in
fünffacher Fertigung einzureichen. Dies gilt nicht bei Einreichung der Schriftsätze als
elektronisches Dokument gemäß § 46c ArbGG.

2. Für d. Kläg. ist gegen dieses Urteil ein Rechtsmittel nicht gegeben.

D. Vorsitzend13:
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Urkundsbeamte(r) der Geschäftsstelle 
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In Sachen 






